
 

 
April 2020 — GEMEINDEBRIEF  

DER GEMEINDE OHRENBACH 

Informationen—Hinweise—Termine für den Bürger 
(Kein amtliches Veröffentlichungsorgan im Sinne der Bekanntmachungsvorschriften) 

Parteiverkehr: 
Donnerstag, von 19.00 bis 21.00 Uhr  oder nach telefonischer Vereinbarung. 
Telefon: 0 98 65 / 8 10 Telefax: 0 98 65 / 8 12  
Handy: 0 170 1 66 10 03 E-Mail: info@ohrenbach.de 

G emeinde Ohrenbach   9162 0 Ohrenbach 14  
Sie finden uns 
auch im Web: 

www.ohrenbach.de 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

dies ist mein erstes Grußwort, mit dem 
ich nicht zu etwas einladen, erinnern   
oder bewerben kann. Alles ist entweder 
abgesagt oder/und wird verschoben. 

Die ganze Situation ist nicht nur total 
ungewohnt sondern auch so seit langer 
Zeit nicht mehr da gewesen. 

Ich bitte aber daran zu denken, dass wir 
es noch relativ gut haben, denn wir ha-
ben Platz, sei es im eigenen Garten oder 
in der Natur vor der Haustür. Auch 
wenn wir uns z.Zt. nicht mit Freunden, 
Bekannten und Verwandten treffen kön-
nen, können wir uns doch über Handy, 
Telefon und verschiedene Medien aus-
tauschen. 

Ich bitte Sie deshalb, bitte halten Sie sich an die Vorgaben zum Schutze aller. 

Auf eines darf und kann ich jetzt doch noch hinweisen. Die Bauernkapelle bietet 
jedem an, der nicht zum Einkaufen gehen kann, das für denjenigen zu tun. Hierfür 
herzlichen Dank! 

So wünsche ich Ihnen allen einen schönen April und bleiben Sie gesund. 

 

Ihr 

 

Johannes Hellenschmidt 

1. Bürgermeister 

Das Tagpfauenauge sieht man auch jetzt schon fliegen. 
An den kommenden warmen Tagen wird der Schmetterling 

wieder Nektar aus Blüten wie dieser Mirabelle saugen. 

Aktuelle Informationen zum Coronavirus er-
halten Sie auf der Homepage des Landrats-

amtes Ansbach unter  
www.landkreis-ansbach.de 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

ich bedanke mich bei Ihnen für das große Vertrauen, dass Sie mir bei der Kommunalwahl entgegengebracht 
haben. Meine Glückwünsche natürlich an die wieder– und neugewählten Gemeinderätin und –räte. Ich wün-
sche uns allen eine gute und konstruktive Zusammenarbeit, viel Freude am Amt und eine von Gott geführte 
Hand. 

Einen herzlichen Dank aber allen Kandidatinnen und Kandidaten, für die Bereitschaft sich zur Wahl zu stellen. 
Es verdient höchsten Respekt, sich für ein solches Amt zu entscheiden und die Herausforderung anzunehmen. 
Mir ist bewusst, dass man enttäuscht ist wenn die Stimmen nicht gereicht haben. Aber ich wünsche es allen, 
dass man es wie folgt sehen kann. Es sind eben nur acht Plätze im Rat und es hat jeder gut Stimmen bekom-
men und damit das Vertrauen derer, die die Stimmen vergeben haben. Ich hoffe deshalb auch, dass sich doch 
in sechs Jahren viele der Kandidaten noch einmal für eine Kandidatur entscheiden können. 

Am Ende natürlich auch ein herzliches Dankeschön an alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, Wahlleiter, an 
den Wahlausschuss, ohne die es nicht geht. 

 

Wahlergebnis des neuen Gemeinderates: 

 

Name Stimmen 

Jürgen Pfänder 238 

Martin Keller 223 

Steffen Meißner 181 

Markus Stahl 178 

Armin Knorr 175 

Hans-Jürgen Fröhlich 171 

Heike Raubacher 156 

Johannes Geuder 154 

Für den Gemeindebrief  April 2020 
 
„Aus dem Gemeinderat“   Sitzung vom 10. März 2020       zusammengefasst v. Harald Klenk 
 
Tagesordnungspunkt 1 – Bestellung Kommandanten 
Auf Grund von Neuwahlen der Feuerwehrkommandanten in den Ortsteilen Gumpelshofen und Reichardsroth 
wurden bestellt: Klaus Kößer als Kommandant und Johannes Döppert als Stellvertreter; ebenso Michael Zink 
als Kommandant und Florian Weisbrod als Stellvertreter. 
 
Tagesordnungspunkt 2 – Bekanntgaben 
Keine 
 
Tagesordnungspunkt 3 –Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
  Auch in unserer VG mussten wegen Absagen zur Kommunalwahl durch die Corona Pandemie kurzfristig 
 Ersatzleute gefunden werden. 
 
 Die Außenanlage am Kindergartenneubau soll je nach Witterung fertiggestellt werden. 
 
 Die Veröffentlichung von Namen bei eingereichten Bauanträgen wird in Zukunft aus datenschutzrechtli-

chen Gründen nicht mehr erfolgen. 

 

 

Nachrücker: 

Name Stimmen 

Fabian Metzger 146 

Klaus Kößer 141 

Nadja de Candido 131 

Frank Moll 128 

Michael Hofmann 93 
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Coronavirus-Notbetrieb der Gemeinde Ohrenbach und der Verwaltungsgemein-

schaft Rothenburg 

 

Die Gemeinde Ohrenbach und die Verwaltungsgemeinschaft Rothenburg haben auf Not-

betrieb umgestellt. 

Persönliche Kontakte sollen soweit wie möglich reduziert werden, um die Verbreitung des 

Corona-Virus zu verhindern! 

Ab sofort sind deshalb persönliche Vorsprechen in der Verwaltungsgemeinschaft nur noch 

in dringenden Fällen und nach telefonischer Terminvereinbarung möglich. 

Es wird darum gebeten, die VG unter der Telefonnummer 09861/94350 zu kontaktieren 

oder die auf der Homepage (www.vg-rothenburg.de) unter „Bürgerservice“ veröffentlichte 

Nummer des zuständigen Sachgebiets zu wählen. 

Anfragen können auch per Mail (poststelle@vg-rothenburg.de) oder schriftliche gestellt 

werden. Bitte erkundigen Sie sich, ob bereits vereinbarte Termine (insbesondere im Stan-

desamt) wahrgenommen werden können. 

Im Bürgerserviceportal auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft können Anträge 

für bestimmte Verwaltungsvorgänge online gestellt werden. 

 

Die Gemeindeverwaltung in Ohrenbach, der Wertstoffhof und die Bauschuttdeponie 

bleiben bis auf Weiteres geschlossen. 

Die Sprechstunde entfällt! 

Hundesteuer 2020 
 
Sehr geehrte Hundehalter, sehr geehrte Hundehalterinnen, 
 
die Hundesteuer für das Jahr 2020 ist zum 30.04.2020 zur Zahlung fällig. Sollten Sie noch kein 
SEPA‑Lastschriftmandat abgegeben haben, so denken Sie bitte daran, diese unter Angabe des 
Verwendungszweckes „Hundesteuer 2020“, sowie der Finanzadresse (FAD) zum Fälligkeitsda-
tum auf eines der nachfolgend genannten Konten zu überweisen: 
 
Bankverbindungen der Gemeinde Ohrenbach: 
 

 
 
Bitte beachten Sie, dass keine separate Zahlungsaufforderung verschickt wird und Sie deshalb 
selbst zur Einhaltung der Zahlungsfrist verpflichtet sind. Nutzen Sie die Vorteile des SEPA-
Lastschriftverfahrens. 
 
Für Fragen und Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsgemeinschaft Rothenburg 
o.d.T., Frau Fröhlich 09861/9435-21. 

VR-Bank Mittelfranken West eG Sparkasse Ansbach 

IBAN: DE90 7656 0060 0007 3121 99 IBAN: DE20 7655 0000 0703 2891 24 
BIC: GENODEF1ANS BIC: BYLADEM1ANS 
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Landratsamt Ansbach — Anlieferung und Abbrennen von Osterfeuer verschoben 
 
Angesichts der bestehenden Ausgangsbeschränkungen und der Untersagung von Veranstaltungen 
ist es aus Sicht des LRA Ansbach geboten, die Anlieferung für und das Abrennen von Osterfeu-
ern in diesem Jahr zu verschieben. 
 
Weder die Materialsammlung noch in weiterer Sicht das Abbrennen selbst stellt einen triftigen 
Grund nach § 1 Abs. 4 der Bayerischen Verordnung über eine vorläufige Ausgangsbeschränkung 
anlässlich der Corona-Pandemie dar; vielmehr ist beim Abbrennen von einer Veranstaltung aus-
zugehen - diese sind jedoch aufgrund   § 1 Abs. 1 Satz 1 der Bayerischen Infektionsschutzmaß-
nahmeverordnung untersagt. 
 
Grundsätzlich bestünde bei entsprechender Besserung der Lage die Möglichkeit, die Osterfeuer 
als Johanni-Feuer im Juni auszurichten. 

Schulturnhallen sind zu 
 
Der TSV 2000 Rothenburg teilt mit, dass die Schulturnhallen in Gebsattel und Oberschecken-
bach wegen des Coronavirus bis auf Weiteres für den Sport nicht genutzt werden dürfen. 

Außer Haus Service — „Essen zum Abholen“ 
 

 

Gasthof Zur frohen Einkehr 

Fam. Böhm 

91620 Reichardsroth 

09865/301 

AUSSER HAUS SERVICE 
Do. bis So. 11.30 bis 14 und 17.30 bis 20 UHR 

telefonisch die gewünschten Gerichte vorbestellen 

Abholzeit absprechen und abholen 

BITTE BEIM ABHOLEN ABSTAND EINHALTEN 
Speisenkarte auf www.zur-frohen-einkehr.de 

u. a. Sauerbraten, Schäufele, Schnitzel, Karpfen und Karpfenfilet 

 

Bleiben Sie Gesund! 

Familie Böhm 
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Mitteilungen SC Adelshofen 
 
Aufgrund des Coronavirus finden aktuell keine Veranstaltungen im Sportheim Adelshofen 
statt.  
Die für den 17. April geplante SCA-Party entfällt ebenso wie das Wirtshaussingen am 19. April 
2020. Auch der Fußball ruht derzeit noch bis mindestens zum Ende der Osterferien.   

Da noch nicht abzusehen ist wann sich die aktuelle Lage verbessert, 

sind sämtliche Veranstaltungen in der Gemeinde Ohrenbach für die 

nächste Zeit abgesagt. 

Leider können auch noch keine Ersatztermine genannt werden. 

Wir bitten um Verständnis! 



April — GEMEINDEBLATT 2020 -6- 

 

Neuer Meisterlehrgang Hauswirtschaft 
 
Information zur Fortbildung „Meister/in der Hauswirtschaft“ 
Fortbildung verbessert die Chancen auf dem Arbeitsmarkt, ermöglicht aber auch einen betriebsinternen Aufstieg in eine 
Führungsposition.  
 
Am Donnerstag, 07. Mai 2020 um 19:00 Uhr können sich Hauswirtschafter/innen an der Landwirtschaftsschule Ansbach, 
Mariusstr. 24, über den geplanten berufsbegleitenden Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung in der Hauswirtschaft 
informieren.  
 
Die Regierung von Mittelfranken bietet mit den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten einen Lehrgang zur 
Vorbereitung auf diese Prüfung an. 
Der Unterricht findet an den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Mittelfranken statt und dauert von Ok-
tober 2020 bis Februar 2023, wobei die Ferienzeiten unterrichtsfrei sind. 
 
Die zukünftigen Meister/innen werden optimal auf ihre späteren beruflichen Einsatzgebiete vorbereitet. Das Berufsbild des 
Meisters bzw. der Meisterin umfasst Tätigkeiten als hauswirtschaftliche Fach- und Führungskraft mit Ausbilderfunktion in 
Haushalten unterschiedlicher Strukturen, z.B. in Senioreneinrichtungen oder Betriebskantinen. Aber auch als Unterneh-
mer/in auf dem Sektor hauswirtschaftlicher Dienstleistungen, in der Direktvermarktung und in der Gästebeherbergung so-
wie als Fachkraft bei Verbänden, Fachverlagen und Presseorganen kann die Meisterin / der Meister tätig werden. 
Der angebotene Lehrgang vermittelt daher betriebswirtschaftliche Grundlagen, Qualitäts-, Projekt- und Personalmanage-
ment, sowie Inhalte zu hauswirtschaftlichen Versorgungsleistungen. 
 
Weitere Informationen erhalten interessierte Hauswirtschafter/innen an der Regierung von Mittelfranken bei  
Frau Eva Reitzlein, Tel. 0981 53-1880 
Frau Martina Kladny, Tel. 0981 53-1877 

Anmeldung an der Wirtschaftsschule weiterhin möglich 

 

Die Anmeldung an der Wirtschaftsschule bleibt auch in Zeiten der Schulschließung möglich. Der Link zu „Schulantrag 
Online“ ist auf der Homepage der Schule hinterlegt. Auf Wunsch wird das Anmeldeformular auch per E-Mail oder Post 
versendet. Fehlende Unterlagen können später nachgereicht werden. 

Der Anmeldezeitraum für Schülerinnen und Schüler der Mittelschule, die in Jahrgangsstufe 6, 7 oder 8 der Wirtschafts-
schule wechseln möchten, endet offiziell am 27.03.2020. Wir rechnen hier mit einer Verlängerung. 

Schülerinnen und Schüler der Mittelschule benötigen einen Notendurchschnitt von 2,66 in den Fächern Deutsch, Englisch 
und Mathematik für die Aufnahme in Jahrgangsstufe 6 oder 7. Für die Aufnahme in Jahrgangsstufe 8 gilt 2,33.  

Wird der Notendurchschnitt nicht erreicht, gibt es die Möglichkeit der Aufnahme über Probeunterricht.  

Schülerinnen und Schüler aus dem M-Zweig der Mittelschule, von Realschule oder Gymnasium können bis Ende des 

Schuljahres an der  Wir tschaftsschule angemeldet werden. An der  Wir tschaftsschule werden neben den Hauptfä-
chern Deutsch, Englisch und Mathematik schwerpunktmäßig andere Fächer unterrichtet, als an den allgemeinbildenden 
Schulen. Daher ist die Aufnahme in die Wirtschaftsschule eventuell auch für Schülerinnen und Schüler möglich, die – z. B. 
aufgrund mangelhafter Leistungen in den Naturwissenschaften – an ihrer derzeitigen Schule keine Erlaubnis zum Vorrü-
cken erhalten. In diesen Fällen bietet die Wirtschaftsschule den Erziehungsberechtigten gerne telefonische Beratung. Die 
Wirtschaftsschule ist bis auf Weiteres vormittags telefonisch und per E-Mail erreichbar. Wer vormittags keine Gelegenheit 
für ein ausführliches Telefonat hat, kann gerne eine E-Mail mit einer Rückrufbitte und Zeitangabe an wirtschaftsschu-
le@bw-bsz.de schicken. 

mailto:wirtschaftsschule@bw-bsz.de
mailto:wirtschaftsschule@bw-bsz.de
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Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
 
Saisonarbeit: Sozialschutz-Paket hilft 
 
Der Bundestag hat am 25. März 2020 ein umfangreiches Sozialschutz-Paket verabschiedet, das auch für die Land- 
und Ernährungswirtschaft wegen der besonderen Systemrelevanz vielfältige Unterstützungsmaßnahmen vorsieht. 
Besonders die Saisonarbeit soll in der jetzigen Ausnahmesituation für alle finanziell attraktiver werden. 
 
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten (SVLFG) macht auf die folgenden Maßnahmen besonders aufmerk-
sam: 
Als „systemrelevante Infrastruktur“ wird die Produktion in den Betrieben der Land- und Ernährungswirtschaft auch wei-
terhin möglich sein, sofern die Maßnahmen des erforderlichen Gesundheitsschutzes gewährleistet werden können. 
Um dem Mangel an Saisonarbeitskräften entgegen zu wirken, werden die Zeitgrenzen für kurzfristig Beschäftigte von bis-
her 70 auf bis zu 115 Arbeitstage ausgeweitet.  
 
Saisonkräfte dürfen also bis zu fünf Monate oder 115 Arbeitstage sozialversicherungsfrei arbeiten. Daneben werden auch 
die Arbeitszeitvorschriften gelockert, so dass eine 6-Tage-Woche und Sonntagsarbeit ohne obligatorischen Ausgleichstag 
möglich werden. 
 
Interessant für Bezieher von Kurzarbeitergeld: Das Einkommen aus einer Nebenbeschäftigung wird übergangsweise bis 
Ende Oktober 2020 bis zur Höhe des Nettolohns aus dem eigentlichen Beschäftigungsverhältnis nicht auf das Kurzarbei-
tergeld angerechnet. Wer von Kurzarbeit betroffen ist, könnte so durch einen Einsatz als Erntehelfer die Finanzlücke zum 
bisherigen Nettolohn ausgleichen. Wer zum Beispiel bisher 2.000 Euro netto verdient hat und durch die Kurzarbeit derzeit 
mit nur noch 1.200 Euro auskommen muss, kann die fehlenden 800 Euro ohne Anrechnung auf das Kurzarbeitergeld hin-
zuverdienen. 
 
Interessant für Vorruheständler: Als Anreiz für eine Saisonbeschäftigung in der Landwirtschaft wird die Hinzuverdienst-
grenze in der gesetzlichen Rentenversicherung im Jahr 2020 auf 44.590 Euro (bisher 6.300 Euro) angehoben und in der 
Alterssicherung der Landwirte für Bezieher einer vorzeitigen Altersrente ganz ausgesetzt.  
 
Als weitere Unterstützungsmaßnahme enthält das Paket einen Pächterschutz. Landwirten, die aufgrund der derzeitigen 
Ausnahmesituation nicht in der Lage sind, ihre Pachtzahlungen zu leisten, darf für einen Übergangszeitraum nicht gekün-
digt werden. Der Pächterschutz ist zunächst befristet bis Ende Juni 2020. 
 
Darüber hinaus stellt der Bund für die von der Corona-Krise betroffenen Solo-Selbständigen und Kleinunternehmer ein-
malige Zuschüsse von bis zu 15.000 Euro zur Verfügung.  

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
 
Präventionszuschüsse 2020 

Sicherheit kaufen und Geld sparen 

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) fördert ab dem 1. April 

auch in diesem Jahr wieder den Kauf ausgewählter Produkte, die zur Sicherheit und Gesundheit im Un-

ternehmen beitragen. 

 

Hierfür stehen 400.000 Euro zur Verfügung. Die Aktion startet am 1. April 2020 und endet, sobald die Gelder 

aufgebraucht sind. Die Vergabe erfolgt nach der Reihenfolge der Antragseingänge. Einen Antrag können all 

diejenigen stellen, die mit ihrem Unternehmen in der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft versichert 

sind. Es ist jährlich eine Förderung pro Unternehmen möglich. Was gefördert wird und welche Anforderungen 

an die Produkte gestellt werden, ist im Internet beschrieben unter: www.svlfg.de/arbeitssicherheit-verbessern 

Dort stellt die SVLFG pünktlich zum 1. April auch das Antragsformular zur Verfügung. Die Unterlagen sind 

dann per Mail an praeventionszuschuesse@svlfg.de oder per Fax an 0561 785-219127 zu übermitteln. 

http://www.svlfg.de/arbeitssicherheit-verbessern
mailto:praeventionszuschuesse@svlfg.de
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Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr 

 
 
 
 
 
 

Johannes Hellenschmidt 
1. Bürgermeister 

Die Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 14.04.2020 entfällt! 
 
Aktuelle Informationen der Gemeinde können Sie auf unserer Home-
page einsehen. 

 
www.ohrenbach.de 

Müllabfuhr – Umweltschutz 

Rückfragen an das Landratsamt unter Telefon: 

09 81 / 4 68 – 2323 

Preis für Restmüllsäcke seit dem 01.01.18  4,00 €. Diese können in der Gemeindeverwaltung oder in der Ver-
waltungsgemeinschaft erworben werden. 

Hausmüll: 

Montag, 6./20.4., 4.5.2020 

Biomüll: 

Dienstag, 14.4., Montag, 27.4., 11.5.2020 

Papier-Tonne: 

Freitag, 17.4., 15.5.2020 

Gelbe Säcke: 

Dienstag 14.4., 19.5.2020 

Problemmüll: Samstag, 18.7.2020 von 8.00 Uhr bis 8.45 Uhr am Wertstoffhof 

Wertstoffhof: Bis auf Weiteres geschlossen! 

Waschplatz: geschlossen! 

Bauschuttdeponie: Anlieferungen für das Osterfeuer entfällt! Bis auf Weiteres geschlossen!  

Grüngutentsorgung: entfällt!  

 

Das nächste Gemeindeblatt erscheint am Samstag, 2.5.2020. 

Annahmeschluss: Samstag, 25.4.2020. 


